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1. Aufbau und Anwendung des Handbuchs 
Mit dem hier beschriebenen Exceltool (UV-0637 Anhang 4) kann die wirtschaftliche 
Tragbarkeit und Verhältnismässigkeit von Lärmschutzmassnahmen nach der Me-
thode Schriftenreihe Umwelt Nr. 301 (BAFU) respektive UV-0609 bei Lärmsanie-
rungsprojekten (LSP) unter Anwendung der Grundsätze nach Anhang 4a des Leit-
fadens Strassenlärm (UV-0637) ermittelt und beurteilt werden. Die Kostengrundla-
gen sind in einem separaten Dokument im Anhang 4b des Leitfadens publiziert. 

Da bei der Ausarbeitung der Lärmsanierungsprojekte die Lärmbelastungen mit 
geeigneten Berechnungsprogrammen mindestens gebäudescharf ermittelt werden, 
soll die Methode nach SRU-301 basierend auf diesen präziseren Grundlagen an-
gewendet werden. 

Die wirtschaftliche Tragbarkeit von Lärmschutzmassnahmen kann mit diesem Be-
rechnungsmodul auf Basis Immissionstabellen einzelner Objekte oder Geschosse 
und der präzisen Massnahmenwirkung ermittelt werden. 

Das neue Berechnungsmodul ist entsprechend den folgenden Arbeitschritten in 
verschiedene Arbeitsblätter eingeteilt: 
- ¤ Lärmbelastungen : Eingabe der Lärmbelastungen ohne und mit den geplanten 

Massnahmen für einzelne Gebäude oder Geschosse 
- ¤ Kosten : Eingabe der lärmbezogenen Kosten für die geplanten 

Lärmschutzmassnahmen und automatische Umrechnung 
in Jahreskosten 

- ¤ Bericht : Zusammenfassung der Ergebnisse zur Massnahmenwir-
kung und zur Berechnung der wirtschaftlichen Tragbarkeit 
(WT) 

- ¤ Details WTI : Detailtabelle für die Berechnung der wirtschaftlichen Trag-
barkeit (Effektivität, Effizienz) 

- ¤ Details WI : Detailtabelle für die Berechnung des Wirkungs-Index-
Strasse (WIstr) für die Umfrage zum Stand der Lärmsanie-
rung bei Strassen nach LSV Art. 20 (optional). 

Nachfolgend werden die Grundlagen sowie deren Anwendung beschrieben: 

Kapitel 3-7: Dateneingabe und Benutzerhinweise 

Beilage 1: Beilageblatt zum Berechnungsmodul mit Standartdaten 

Beilage 2 : Grundlagen (Formeln und Tabellen) 

Beilage 3 : Berechnungsbeispiel 

Beilage 4: Abkürzungsverzeichnis 
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Folgende allgemeine Regeln sind bei der Dateneingabe zu beachten: 

- Daten dürfen nur in den dafür vorgesehenen gelben Zellen eingegeben 
werden. Werden geschützte Zellen verändert, die eine Formel enthalten, 
sind falsche Resultate möglich. 

- Grundsätzlich ist der Projektperimeter so zu wählen, dass bei bestehenden 
Anlagen alle Objekte enthalten sind, die in einer untersuchten Variante den 
Immissionsgrenzwert (IGW) - 5 dBA, resp. bei Neuanlagen den Planungs-
wert (PW) - 5 dBA überschreiten. 

- Jedes betroffene Gebäude muss mindestens einen Berechnungspunkt (BP) 
aufweisen. Es können jedoch beliebig viele BP pro Gebäude eingegeben 
werden (z.B. pro Geschoss). Pro BP wird im Berechnungsmodul jeweils ei-
ne Zeile eingegeben. Werden mehr Zeilen benötigt als vorhanden sind, 
können zusätzliche Zeilen eingefügt werden. Mit den beiden Befehlsschalt-
flächen "neue Zeile einfügen" und "letzte Zeile löschen" kann die Anzahl 
Zeilen in der Tabelle im Arbeitsblatt "Lärmbelastungen" angepasst werden. 
Die Tabellen im Bericht und in den Detailtabellen werden automatisch er-
gänzt. 

Im nachfolgenden Kapitel wird erläutert, wie und wo die Eingaben vorzunehmen 
sind. Die Bedeutung der Rechenschritte wird erläutert, die Grundlagen dazu sind in 
der Beilage 2 enthalten. 

Die Randspalte gibt Hinweise zum Berechnungsblatt und zur betreffenden Zelle, 
Zeile oder Spalte in der Tabelle. 
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2. Grundsätze zur Anwendung des Berechnungsmoduls 
 

Die wesentliche generellen Grundsätze zur Anwendung der der Methode sind im 
Anhang 4a des Leitfadens Strassenlärm beschrieben und dokumentiert. Im  

Gemäss Leitfaden Strassenlärm (UV-0637) sind die Kennzahlen zur wirtschaftli-
chen Tragbarkeit und Verhältnismässigkeit für sämtliche Lärmschutzmassnahmen 
mit Kosten ab Fr. 500'000 .- zu ermitteln. Für kleinere Projekte reicht für die Beur-
teilung der Verhältnismässigkeit und Kostenwirksamkeit die Ermittlung der Maxi-
malkostenbetrachtung über den Kosten-Nutzen-Faktor KNF (Fr. 5'000 .- pro dBA 
Massnahmenwirkung und Einwohner). Der Einsatz der nachstehend beschrie-
benen Methode ist in diesen Fällen nicht zwingend erforderlich. 

Die wesentliche Kennzahlen und Kostengrundlagen sind im Anhang 4b des Leit-
fadens Strassenlärm beschrieben und dokumentiert. 

Wird ein Projekt mit der hier beschriebenen Instrument untersucht, muss zu erst 
festgelegt werden, ob es sich beim Projekt um eine bestehende Anlage oder um 
eine Neuanlage handelt. 

Bei bestehenden Anlagen steht folgendes Berechnungsmodul zu Verfügung: 

„WT UV-0637 bestehende Anlagen.xlt“ 

Bei Neuanlagen ist das nachfolgende Berechnungsmodul zu verwenden: 
„WT UV-0637 neue Anlagen.xlt“ 

Bei der Dateneingabe im Berechnungsmodul wird folgendes Vorgehen empfohlen: 

Grundsätze in UV-
0637 Anhang 4a 

Beurteilung von 
Projekten 
≥  Fr. 500'000.- 

Kostengrundlagen 
in UV-0637 An-
hang 4b 

Bestehende Anla-
ge / Neuanlage 

 Schritt Arbeitblatt im Kapitel im 
Berechnungsmodul Handbuch 

A Eingabe der Lärmbelastungen Lärmbelastungen 3 

B Eingabe der Kosten Kosten 4 

C Detailberechnung Index der wirtschaftlichen Trag-
barkeit (WTI) 

Details WTI 5 

D Detailberechnung Wirkungs- Index-Strasse (WIstr) Details WI 6 

E Ausgabe der Resultate und Bericht Bericht 7 

Tabelle 1: Vorgehen bei der Dateieingabe im Berechnungsmodul 

In den Schritten A und B erfolgt die eigentliche Dateneingabe. Die Schritte C und 
D dienen dem Benutzer lediglich zur Kontrolle und zum Verständnis der Rechen-
schritte. Die Berechnung der einzelnen Zwischenresultate übernimmt das Berech-
nungsmodul. Im Schritt E werden die Resultate der Untersuchung zusammenge-
fasst und in Form eines Kurzberichtes ausgegeben. 

 

Vorgehen bei der 
Dateneingabe im
Berechnungs-
modul 
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3. Eingabe der Lärmbelastungen 
Im Arbeitsblatt "Lärmbelastungen" werden die allgemeinen Angaben zum Projekt 
und die Lärmbelastungen der einzelnen Objekte ohne und mit den geplanten Mass-
nahmen eingetragen. 

3.1 Allgemeine Angaben zum Projekt 

Jedem Projekt kann hier eine Projektbezeichnung, eine Angabe über Ort oder Lage 
und eine Beschreibung der geplanten Massnahmen zugeordnet werden. Im Feld 
Bemerkungen können zusätzliche Angaben über das untersuchte Projekt eingetra-
gen werden. Sind für ein bestimmtes Gebiet mehrere Massnahmen in verschiede-
nen Kombinationen möglich, ist eine exakte Bezeichnung der einzelnen Varianten 
zu empfehlen. 

3.2 Eingabe der Lärmbelastung pro Berechnungspunkt 

Die Berechnungen im Rahmen eines Lärmsanierungsprojekts (LSP) erfolgt in der 
Regel gebäudescharf und bei Lärmschutzmassnahmen im Ausbreitungsbereich
sogar für die einzelnen Fassaden und Geschosse. Die Zuordnung der Geschossflä-
chen zu den Lärmbelastungen ist damit präzis möglich. Im vorliegenden Berech-
nungsmodul werden deshalb für die Ermittlung der Massnahmenwirkung und wirt-
schaftlichen Tragbarkeit die Lärmbelastungen ohne und mit Massnahmen pro Be-
rechnungspunkt (in der Regel Haus oder Geschoss) eingesetzt. 

Jedes betroffene Gebäude muss mindestens einen Berechnungspunkt (BP) aufwei-
sen. Es können jedoch beliebig viele Berechnungspunkte pro Gebäude eingegeben 
werden (z.B. pro Geschoss oder pro Wohnung). Pro Berechnungspunkt wird im 
Berechnungsmodul jeweils eine Zeile ausgefüllt. 

Eine Ausnahme dieser Regel gibt es, falls in einer Wohnung auf demselben Stock-
werk zwei BP notwendig sind. Dieser Fall tritt auf, wenn im Szenario ohne Mass-
nahmen nicht derselbe BP die höchste Lärmbelastung aufweist wie im Szenario mit 
Massnahmen. Diese BP sind auf einer Zeile einzutragen. Es wird jeweils pro Szena-
rio die lauteste Lärmbelastung für die gesamte Wohnung verwendet. 

Jedem Berechnungspunkt werden eine Objektnummer und allenfalls eine Punkt-
nummer zugeordnet. Falls ein Gebäude mehrere Berechnungspunkte aufweist,
muss die Objekt Nr. nur für die erste Zeile des jeweiligen Objekts eingetragen wer-
den. Das Berechnungsmodul erkennt für die nachfolgenden Rechenschritte, dass 
die direkt darunter stehenden Berechungspunkte ohne Objekt Nr. zur letzten ober-
halb eingegebenen Objekt Nr. gehören. Die Punkt Nr. dient zur besseren Identifika-
tion der einzelnen Berechnungspunkte. Beispielsweise können so die Bezeichnun-
gen aus dem Strassenlärmkataster (SLK) direkt übernommen werden. 

Die Objektnummer muss eine ganze, positive Zahl sein. Bezeichnungen wie z.B. 
"1.1" oder "1a" sind nicht möglich. Die Punktnummer ist frei wählbar. Bezeichnun-
gen wie z.B. "1.1", "1a" oder "1+2" sind möglich. 

In der Spalte "Etage" muss jeder Berechnungspunkt einem Stockwerk zugeordnet 
werden. Die Etage wird als ganze, positive Zahl eingegeben: 
- Erdgeschoss (EG) = 0 
- 1. Obergeschoss (1.OG) = 1 
- 2. Obergeschoss (2. OG) = 2 usw. 

Wird dieses Feld für einen Berechungspunkt leer gelassen, führt dies beim Aktuali-

Arbeitsblatt 
"Lärmbelastun-
gen" 

Allg. Angaben 
zum Projekt 

 
 

1 BP pro Zeile 

 
Objekt Nr. 
Punkt Nr. 

Etage 
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sieren des Berichtes (siehe Kap. 7) zu einer Fehlermeldung. 

Damit das Berechungsmodul die Belastungsgrenzwerte nach Lärmschutzverord-
nung (LSV) Anhang 3 feststellen kann, muss jedem Berechnungspunkt eine Emp-
findlichkeitsstufe (ES) zugeordnet werden. 

Die Empfindlichkeitsstufen-Zuordnung wird mit den Grossbuchstaben "I" und "V" 
eingegeben (z.B. II, III, IV), falls das Objekt nur gewerblich genutzt wird, muss die 
ES-Bezeichnung mit einem grossen "B" ergänzt werden (z.B. IIIB). 

Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) pro Berechnungspunkt wird für die Berechnung 
des Wirkungs-Index-Strasse (WIstr) und für die Ermittlung der Anzahl Personen mit 
Lärmbelastungen über dem Immissionsgrenzwert oder dem Alarmwert benötigt. 
Eine Wohneinheit entspricht dabei: 
- Bei Mehrfamilienhäusern (MFH): 1 WE = 1 Wohnung 
- Bei Einfamilienhäusern (EFH): 1 WE = 1 Haus, und 

wenn das EFH 2-geschossig ist: 1 Geschoss = 1/2 Wohneinheit 
wenn das EFH 3-geschossig ist: 1 Geschoss = 1/3 Wohneinheit, usw. 

Die Ermittlung der Anzahl Wohneinheiten erfolgt grundsätzlich vor Ort und in Ab-
hängigkeit der Nutzung der lärmempfindlichen Räume: 
- Wohnen: Den einzelnen Berechnungspunkten werden Wohneinheiten (WE) 

zugeordnet. Es gilt ein pauschaler Ansatz von 3 Personen pro WE. 
- Andere Nutzung: Für Betriebsräume ohne erheblichen Betriebslärm, z.B. Bü-

ros, Restaurants, Schulen, öffentliche Gebäude, Kirchen, usw. ist die aktuelle 
Anzahl Personen für den massgebenden Beurteilungszeitraum (Tag / Nacht) 
einzusetzen, die sich in der Regel dauernd in den Räumen aufhalten (Mitarbei-
ter, Schüler, usw.). Gäste oder Besucher werden nicht berücksichtigt. Bei Ho-
tels ist von der üblichen Zimmerbelegung auszugehen. Die Anzahl betroffener 
Personen dividiert durch 3, ergibt die Anzahl WE, die in der entsprechenden 
Zelle eingetragen werden können. 

- Unüberbaute, vor dem 1.1.1985 erschlossene Parzellen: Sofern keine konkre-
ten Baupläne vorliegen, ist das Potential lärmbetroffener Personen auf Grund 
des Zonenplanes abzuschätzen. Für Wohnnutzungen wird 1 WE pro 100 m2 
Bruttogeschossfläche angenommen. 

Falls in einem Projekt nur der Index der wirtschaftliche Tragbarkeit (WTI) von Lärm-
schutzmassnahmen untersucht wird, müssen die Wohneinheiten nicht zwingend 
eingegeben werden. Jedoch werden im Arbeitsblatt "Bericht" (siehe Kap. 7) die 
Abschnitte "Wirkung der Lärmschutzmassnahmen" und "Umfrage Art. 20 LSV 
(Stand der Strassenlärmsanierung)" nur teilweise oder gar nicht ausgefüllt. 

Befinden sich im Untersuchungsperimeter vor dem 1.1.1985 erschlossene unüber-
baute oder weitgehende unüberbaute Grundstücke, können diese als Ausnutzungs-
reserve für die Berechung des Zusatznutzens verwendet werden. Sie sind in der 
Spalte "Parz." mit einem kleinen "x" zu kennzeichnen. 

Eine Verdichtung der bereits weitgehend bebauten Parzellen wird im vorliegenden 
Berechnungsmodul vernachlässigt. Sie wird nicht zur Ausnutzungsreserve gezählt 
und erscheint damit auch nicht im Zusatznutzen für die Berechnung der wirtschaftli-
chen Tragbarkeit. 

Jedem Berechnungspunkt wird eine lärmbelastete Gebäudefläche (GFlärm) in m2 
zugeordnet. Sie entspricht je nach Detaillierungsgrad des Projekts der Grundrissflä-
che einer Wohnung, eines Stockwerks oder eines ganzen Gebäudes, welche einer 
bestimmten Lärmbelastung zugeordnet werden kann. 

Empfindlich- 
keitsstufe (ES) 

Wohn- 
einheit (WE) 

unüberbaute 
Parzellen 

Lärmbelastete 
Gebäudefläche
(GFlärm) 
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Die in einem Lärmberechungsprogramm ermittelten Lärmbelastungen werden für 
die definierten Berechungspunkte für den Zustand ohne und mit Massnahmen in die 
dafür vorgesehenen Spalten eingesetzt. Für beide Zustände können die Lärmbelas-
tungen der Tag- und Nachtperiode eingetragen werden. 

Werden im Rahmen einer Sanierung bestehende Lärmschutzmassnahmen (LSM) 
ersetzt, sind diese bei der Ermittlung der Lärmbelastungen für den Zustand ohne 
Massnahmen nicht zu berücksichtigen. Die im Beurteilungsmodell einzusetzenden 
Belastungen beziehen sich somit auf einen Zustand ohne bestehende Massnah-
men. 

Können bestehende Massnahmen ergänzt (z.B. verlängert oder erhöht) werden, 
ohne dass ein Abbruch erfolgt, sind die Lärmbelastungen für den Ausgangszustand 
("Lr ohne Massnahmen") mit bestehenden Massnahmen zu ermitteln. 

Die Wirkung der vorgesehenen Lärmschutzmassnahmen (LSM) berechnet sich aus 
der Differenz der Lärmbelastungen ohne und mit Massnahmen der massgebenden, 
kritischeren Periode. Falls die Differenz zwischen der Lärmbelastung ohne Mass-
nahmen am Tag im Vergleich zu jener in der Nacht mehr als 10 dBA beträgt, ist die 
Tagperiode massgebend. Andernfalls wird die Massnahmenwirkung  der Nachtperi-
ode ausgewiesen. Es wird somit immer die Wirkung jener Periode ausgewiesen, die 
für die Berechnung der wirtschaftlichen Tragbarkeit verwendet wird. 

Effektive 
Lärmbelastung
ohne / mit 
Massnahmen 

Wirkung 
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4. Eingabe der Kosten 
Das Arbeitsblatt für die Eingabe der Kosten ist in zwei Tabellen gegliedert. In der 
ersten Tabelle werden die Kosten für Massnahmen im Ausbreitungsbereich (z.B. 
Lärmschutzwände, Überdeckung, usw.) eingegeben. 

Die zweite Tabelle enthält die Kosten für lärmarme Strassenbeläge. Dabei werden 
die Kosten für den lärmarmen Belag mit den Kosten eines Referenzbelages vergli-
chen. Für die Berechung der wirtschaftlichen Tragbarkeit werden nur die Mehrkos-
ten des neuen Belages im Vergleich zum Referenzbelag berücksichtigt. 

Die Kosten von Schallschutzfenstern werden nicht berücksichtigt, da sie als Er-
satzmassnahme gelten.  

Bei den Kosten im Ausbreitungsbereich wird pro Zeile eine Lärmschutzmassnah-
men (LSM) behandelt (z.B. Lärmschutzwände, Überdeckungen, usw.). Insgesamt 
können maximal 6 verschiedene LSM eingegeben werden.  

Bei Belagssanierungen muss der neue Belagstyp und der entsprechende Preis pro 
m2 Belag eingetragen werden. In den darunter liegenden grauen Feldern wird der 
Referenzbelag ausgewiesen. Die lärmbezogenen Belagsmehrkosten des neuen 
Belages beziehen sich auf den vorgegebenen Referenzbelag. 

Für jede Kostenposition werden die Investitionskosten in der dafür vorgesehenen 
Spalte eingetragen. Sie sind auf Basis der Projektunterlagen zu erheben. Falls 
keine projektspezifischen Kosten vorliegen sind die im Anhang 4b des Leitfadens 
Strassenlärm (UV-0637) publizierten Werte zu verwenden.  

Wird eine bestehende Lärmschutzmassnahme (LSM) ersetzt sind die Abbruchkos-
ten und die noch nicht abgeschriebenen Investitionskosten der bestehenden Mass-
nahme mit zu berücksichtigen. Können bestehende Massnahmen ergänzt (z.B. 
verlängert oder erhöht) werden, ohne dass ein Abbruch erfolgt, sind nur die Mehr-
kosten der zusätzlichen Massnahmen einzurechnen. 

Bei einem Belagsersatz werden nur die Investitionskosten für den neuen Belag in 
die entsprechende Zelle eingetragen. Die Investitionskosten des Referenzbelages 
mit welchen die Kosten des neuen Belages verglichen werden, ermittelt das Bere-
chungsmodul automatisch. 

Die Investitionskosten sind unter Berücksichtigung von Abschreibung, Kapitalver-
zinsung und den jährlich wiederkehrenden Betriebs- und Unterhaltskosten in Jah-
reskosten umzurechnen. Die Berechnung erfolgt mit der Annuitätenmethode, bei 
welcher der Kapitalwert einer Investition unter Einbezug der Kapitalverzinsung auf 
die Lebensdauer verteilt wird (siehe auch Beilage 2, Formel 1 + 2). Für die Ermitt-
lung der Jahreskosten sind folgende Angaben nötig (siehe Tabelle mit den vorge-
schlagenen Werten im Arbeitsblatt "Kosten"): 
- Um den Kapitalwert einer Investition zu berechnen wird ein im Anhang 4b des 

Leitfadens festgelegter Kapitalzinssatz berücksichtigt. 
- Es wird eine Lebensdauer angenommen auf welche der Kapitalwert der ge-

planten Massnahme verteilt wird.  
- Jährlich fallen für den Betrieb und Unterhalt einer Lärmschutzmassnahme Kos-

ten an. Im Berechnungsmodul werden diese in Prozent der Investitionskosten 
angegeben. 

Aufgrund dieser Angaben werden die Kapitalkosten, die Abschreibungskosten und 
die Betriebs- und Unterhaltskosten berechnet und im Berechungsmodul ausgewie-
sen. 

Arbeitsblatt 
"Kosten" 

Schallschutz- 
fenster 

Beschrieb der 
Kosten- 
positionen 

Investitions- 
kosten 

Jahreskosten 

Kapitalzins 

Lebensdauer 

Anteil Betrieb 
und Unterhalt 
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5. Detailberechnung WTI (Index der wirtschaftlichen Tragbarkeit) 
Im Arbeitsblatt "Details WTI" erfolgt keine Dateneingabe. Die Details für die Berech-
nung der wirtschaftlichen Tragbarkeit können hier kontrolliert werden. 

Die akustische Belastung wird aus dem Produkt: effektive Überschreitung der Un-
tergrenze (dBA) x lärmbelastete Gebäudefläche (GFlärm) ermittelt (siehe Beilage 2, 
Formel 3). Die Untergrenze liegt um 5 dBA unter den Belastungsgrenzwerten der 
Lärmschutzverordnung (bestehende Anlagen: IGW-5, Neuanlagen: PW-5). 

Die akustische Belastung wird in 4 verschiedene Lärmklassen aufgeteilt, welche wie 
folgt definiert sind: 
- LK 1: Die Lärmbelastung ist grösser als der Alarmwert (AW). 
- LK 2: Die Lärmbelastung liegt zwischen dem Immissionsgrenzwert (IGW) und 

dem AW. 
- LK 3: Bei bestehenden Anlagen liegt die Lärmbelastung zwischen dem 

IGW - 5 dBA und dem IGW. Bei Neuanlagen liegt sie zwischen dem Pla-
nungswert (PW) und dem IGW. 

- LK 4: Diese Lärmklasse existiert nur bei Neuanlagen, wenn die Lärmbelastung 
zwischen PW - 5 dBA und dem PW liegt. 

Für die Berechnung der volkswirtschaftlichen Lärmkosten wird ein mittlerer Jahres-
mietpreis pro m2 Gebäudefläche und Jahr angenommen (UV-0637 Anhang 4b). 
Daraus wird pro Dezibel effektiver Überschreitung der Untergrenze ein Wertverlust 
in Prozent des Mietpreises (Mietpreisfaktor, differenziert nach Lärmklassen) be-
rechnet (siehe Beilage 2, Formel 4). 
Die Mietpreisfaktoren der 4 Lärmklassen (LK) wurden im Modell SRU Nr. 301 fol-
gendermassen festgelegt (in % pro dBA): 
- LK 1: 1.0% 
- LK 2: 0.9% 
- LK 3: 0.8% 
- LK 4: 0.8% 

In Abweichung zum Modell SRU Nr. 301 wird empfohlen, für den mittleren Jahres-
mietpreis den schweizerischen Durchschnitt zu wählen. Sonst werden für Gebiete 
mit hohen Jahresmietpreisen (z.B. in Städten) höhere Lärmkosten berechnet als in 
einer vergleichbaren Situation auf dem Land. Dies widerspricht den Grundsätzen 
der LSV und der Gleichbehandlung aller Betroffenen. 
Der mittlere Jahresmietpreis ist auf den gleichen Zeitpunkt hin zu indexieren, wie 
die Grundlagen zur Ermittlung der Jahreskosten. Diese Kennzahlen sind im Anhang 
4b des Leitfadens Strassenlärm (UV-0637) publiziert, welcher periodisch aktualisiert 
wird. Die Mietpreisfaktoren und der mittlere Jahresmietpreis können im Arbeitsblatt 
"Details WTI" verändert werden. Änderungen der vorgegebenen Werte sollten aber 
nur in begründeten Ausnahmen vorgenommen werden. 

Die Berechnung der volkswirtschaftlichen Lärmkosten nach der oben beschriebenen 
Methode wird für den Zustand ohne und mit Massnahmen separat durchgeführt. Für 
beide Zustände werden die Lärmkosten (Schaden) ohne und mit den Zusatzkosten 
für unüberbaute Grundstücke berechnet. 

Die Zusatzkosten werden nur für unüberbaute Grundstücke (erschlossene Bauzo-
nen) berechnet, da für die bereits bebauten Grundstücke angenommen wird, dass 
an den bestehenden Gebäuden und in deren näherem Umfeld keine wesentlichen 
baulichen Vergrösserungen der lärmbelasteten Gebäudefläche mehr erfolgt. 
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Um den volkswirtschaftlichen Jahresnutzen der Lärmschutzmassnahmen (LSM) zu 
berechnen, muss die Differenz zwischen den lärmbedingten volkswirtschaftlichen 
Gesamtkosten ohne und mit Lärmschutzmassnahmen berechnet werden. 

Mit den berechneten Kenngrössen erfolgt die eigentliche Interessenabwägung und 
Beurteilung. Aufgrund der vorangehenden Teilschritte werden die Effizienz (Nutzen / 
Kosten) und die Effektivität (Zielerreichung in Prozent des nach Gesetz vorge-
schriebenen Schutzes) ermittelt. 

Die Effizienz entspricht dem Verhältnis des Nutzens zu den Kosten. Sie wird als 
Kriterium für die Beurteilung der volkswirtschaftlichen Tragbarkeit verwendet (siehe 
Beilage 2, Formel 5). 

Die Berechnung der Effektivität erfolgt durch den Vergleich der nach dem Gesetz 
(USG, LSV) nötigen Sanierung ohne und mit Massnahmen. 

Um die Effektivität zu erhalten, müssen die Summen der lärmbelasteten Gebäude-
flächen ohne und mit Lärmschutzmassnahmen mal ihre effektive Überschreitung 
des Belastungsgrenzwertes (bei bestehenden Anlagen: IGW, bei Neuanlagen: PW) 
bestimmt werden. Die Effektivität der Lärmschutzmassnahme wird nach der Formel 
6 in der Beilage 2 berechnet. 

Volkswirtschaft-
licher Nutzen 
der LSM 

Effizienz 

Effektivität 
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6. Detailberechnung WIstr (Wirkungs-Index-Strasse) 
Im Arbeitsblatt "Details WI" wird der Wirkungs-Index-Strasse (WIstr) berechnet. Mit 
Ausnahme der zusätzlichen Angabe der Wohneinheiten (WE) im Arbeitsblatt
"Lärmbelastungen" sind dazu keine weitere Dateneingaben erforderlich. Für die 
Beurteilung der Verhältnismässigkeit von Sanierungsmassnahmen nach dem Leit-
faden Strassenlärm (UV-0637) muss der WIstr nicht berechnet werden. Jedoch ist 
für die Umfrage zum Stand der Lärmsanierung bei Strassen nach Art. 20 der Lärm-
schutzverordnung (LSV) der WIstr  (UV-0637 Anhang 5) zu ermitteln. 

Nachfolgend werden die Rechenschritte für die Berechnung des WIstr aufgezeigt, 
damit diese nachvollzogen werden können. 

Der WIstr ist für Projekte in Projektierung oder in Ausführung der Kategorie "übrige 
Strassen" in der Umfrage Art. 20 LSV zu berechnen. Es werden dabei nur Lärm-
schutzmassnahmen im Ausbreitungsbereich (Lärmschutzwände, Dämme) berück-
sichtigt. Die Kosten und Wirkung von Belagssanierungen werden nicht mit einbezo-
gen. Der WIstr von Projekten bei denen die Belagssanierung mit einfliesst, können 
somit nicht für die Umfrage Art. 20 LSV verwendet werden. Die Kosten und Wirkung 
der Belagssanierung müssen dafür ausgeklammert werden. 

Der WIstr ist das Verhältnis der Investitionskosten der Lärmschutzmassnahmen im 
Ausbreitungsbereich zu deren Nutzen (Wirkung x Anzahl betroffene Personen). Die 
Wirkung einer Massnahme wird dabei in Abhängigkeit der Lärmbelastung und der 
Nutzung gewichtet (Beilage 2, Formel 7). 

Wenn der WIstr für die Umfrage Art. 20 LSV verwendet wird, müssen die Kosten der 
Lärmschutzmassnahmen mit einem einheitlichen Kostenansatz ermittelt werden. 
Pro m2 Lärmschutzwand oder Damm sind 1'000 CHF zu verwenden. Damit man die 
WIstr einzelner Projekte besser vergleichen kann, wird dieser Kostenansatz auch 
gebraucht, wenn die genauen Baukosten bekannt sind. Es gilt zu beachten, dass 
dieser einheitliche Ansatz nur für die Berechnung des WIstr und nicht für die Ermitt-
lung des Index der wirtschaftlichen Tragbarkeit (WTI) gilt. Wie im Kapitel 4 bereits 
erwähnt, sind die Kosten ansonsten möglichst genau zu ermitteln. 

Für die Berechnung des Nutzens werden nur Berechnungspunkte mit Überschrei-
tungen der Immissionsgrenzwerte (IGW) im Zustand ohne Massnahmen berück-
sichtigt. 

Die Wirkung wird abhängig von der Lärmbelastung in verschiedene Kategorien 
aufgeteilt und mit den Faktoren zur Gewichtung des Nutzens aus Beilage 1 gewich-
tet. Für die Gewichtung wird die massgebende Periode (Tag / Nacht) berücksichtigt. 

Die gewichtete Wirkung multipliziert mit der Anzahl betroffener Personen ergibt den 
Nutzen der Lärmschutzmassnahme. 
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7. Resultate und Bericht 
Im Arbeitsblatt "Bericht" erfolgt keine Eingabe von Daten. Die Resultate der Unter-
suchung werden zusammengefasst und in Form eines Kurzberichtes ausgegeben. 

Einige der Resultate werden erst mit der Aktualisierung des Berichts in die dafür 
vorgesehenen Zellen eingetragen. In der oberen, rechten Ecke des Arbeitsblattes 
befindet sich dazu eine Befehlsschaltfläche ("Bericht aktualisieren"). 

Der Kurzbericht ist in fünf Abschnitte unterteilt, die nachfolgend erläutert werden. 

Damit vor allem bei Variantenstudien die untersuchten Lärmschutzmassnahmen 
von einander unterschieden werden können, werden die im Kapitel 3.1 beschriebe-
nen Angaben zum Projekt hier erneut erwähnt. 

Mit der Aktualisierung des Berichts, werden im Abschnitt "Wirkung der Lärmschutz-
massnahmen" die Wirkungen der untersuchten Massnahmenvariante pro Gebäude 
und Stockwerk abgebildet. Es wird jeweils die Wirkung am exponiertesten Punkt im 
entsprechenden Stockwerk und Gebäude ausgewiesen. Gibt es mehr als 4 Oberge-
schosse wird in der Spalte "> 4.OG" die Wirkung des exponiertesten Punktes ab 
dem 4. OG ausgegeben. 

Zusätzlich wird die Anzahl der Personen, welche von einer Belastungsgrenzwert-
Überschreitung in den Zuständen ohne Massnahmen und mit Massnahmen betrof-
fen sind, ausgewiesen. Für bestehende Anlagen werden sämtliche Personen mit 
IGW-Überschreitungen angegeben, für Neuanlagen jene mit PW-Überschreitungen. 

In der letzten Spalte werden die maximalen Belastungsgrenzwert-Überschreitungen 
(bestehende Anlagen: IGW-Überschreitung, Neuanlagen: PW-Überschreitung) in 
dBA pro Gebäude mit den geplanten Lärmschutzmassnahmen berechnet. 

Im Abschnitt "Kosten der Lärmschutzmassnahmen" werden die totalen Investitions-
kosten und die jeweiligen Jahreskosten pro Lärmschutzmassnahme aufgeführt. Die 
Summe der Investitionskosten wird für die Berechnung des WIstr verwendet. Das 
Total der Jahreskosten wird für die Ermittlung des WTI benötigt. 

Im Abschnitt "Wirtschaftliche Tragbarkeit von Lärmschutzmassnahmen" wird zum 
einen der Schaden pro Jahr, d.h. die volkswirtschaftlichen Lärmkosten pro Jahr, der 
Situation ohne und mit Massnahmen ausgewiesen. Der jährliche Nutzen der unter-
suchten Lärmschutzmassnahmen ergibt sich aus der Schadens-Differenz der bei-
den Zustände. 

Anschliessend wird der Anteil am Nutzen von Objekten mit einer Lärmbelastung 
von IGW - 5 dBA bis IGW für bestehende Anlagen und von PW - 5 dBA bis PW für 
Neuanlagen am Gesamtnutzen berechnet. 

Die Gesamtbeurteilung eines Projekts im Sinne der rechtlich geforderten Interes-
senabwägung erfolgt anhand des Effizienz / Effektivitäts-Diagramms. Es erlaubt 
eine Klassierung der Massnahmen (siehe Beilage 2, Erläuterungen zum Kapitel 7), 
sowie Variantenvergleiche und Optimierungen. Aus den im Kapitel 5 beschriebenen 
Grössen Effizienz und Effektivität wird nach der Formel 8 in der Beilage 2 der WT-
Index (WTI) berechnet. Sämtliche Kennzahlen werden in einer Tabelle ausgegeben. 

Die beschriebenen Angaben zur wirtschaftlichen Tragbarkeit von Lärmschutzmass-
nahmen werden für den aktuellen Ausbaugrad und für den Ausbaugrad mit Zusatz-
nutzen (mit der Berücksichtigung der Parzellen) sowohl in den Tabellen wie auch im 
Effizienz / Effektivitäts-Diagramms dargestellt. 
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Im Abschnitt "Umfrage Art. 20 LSV (Stand der Strassenlärmsanierung)" werden 
neben dem im Kapitel 6 beschriebenen gewichteten WIstr auch der ungewichtete 
WIstr, sowie diverse Zahlen zur Lärmsituation aufgelistet, die für die Umfrage Art. 
20 LSV relevant sind. 

Die Lärmsituation vor und nach der Sanierung wird mit der Anzahl Gebäude und 
Personen, die die Belastungsgrenzwerte (bestehende Anlagen: IGW und AW, Neu-
anlagen: PW und IGW) beschrieben. Zudem wird die Anzahl Gebäude mit gesenk-
ter Lärmbelastung ausgewiesen. Dies sind Gebäude, bei denen in mindestens 
einem Geschoss (mit lärmempfindlicher Nutzung) die Lärmbelastung um 1.0 dBA 
gesenkt werden konnte und vor der Sanierung der IGW (bestehenden Anlagen), 
resp. der PW (Neuanlagen), überschritten ist. 

Der ungewichtete WIstr wird wie der gewichteten WIstr berechnet. Jedoch wird für 
die Berechnung des Nutzens die Wirkung nicht in verschieden gewichtete Katego-
rien unterteilt. Die ungewichtete Wirkung multipliziert mit der von Belastungsgrenz-
wert-Überschreitungen betroffenen Anzahl Personen ergibt den Nutzen. 

Die in diesem Abschnitt berechneten Werte, können nicht in jedem Fall für die Um-
frage Art. 20 LSV verwendet werden. In folgenden Situationen können die Werte 
nicht benutzt werden: 
- Neuanlagen werden in der Umfrage Art. 20 LSV nicht behandelt. Es werden 

nur bestehende Anlagen berücksichtigt. 
- Werden bei Projekten die Kosten und Wirkung von Belagssanierungen mitbe-

rücksichtigt, kann der ausgewiesene WIstr nicht verwendet werden. Es werden 
nur Lärmschutzmassnahmen (LSM) im Ausbreitungsbereich beurteilt. 

- Falls die Kosten der LSM im Ausbreitungsbereich nicht auf der Kostenannah-
me von 1'000 CHF/m2 basieren, kann der WIstr ebenfalls nicht für die Umfrage 
gebraucht werden. 

Auch wenn in diesen Fällen die erwähnten Kennzahlen nicht für die Umfrage Art. 20 
LSV verwendet werden dürfen, vermitteln sie trotzdem einen guten Überblick zur 
Lärmsituation der betrachteten Projekte und tragen somit zu einer besseren Ent-
scheidungsfindung bei, ob und warum eine Massnahmenvariante realisiert werden 
soll. 

 

Umfrage Art. 20 
LSV 
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Beilageblatt zum Berechnungsmodul mit Standarddaten 

Kennzahlen / Richtwerte 

Arbeitsblatt "Details WTI" 

Die Mietpreisfaktoren der 4 Lärmklassen in % pro dBA: 

Lärmklasse 1: 1.0% 
Lärmklasse 2: 0.9% 
Lärmklasse 3: 0.8% 
Lärmklasse 4: 0.8% 

Arbeitsblatt "Details WIstr 

Lärmbelastung Faktoren zur Gewichtung des Nutzens 

Tag Nacht Wohnen Gewerbe 

> 75 > 65 3 3 

70 - 75 60 - 65 3 2 

65 - 70 55 - 60 2 1 

60 - 65 50 - 55 1 0.5 

55 - 60 45 - 50 0.5 0.2 

50 - 55 40 - 45 0.2 - 

 
 



 
 

 Beilage 2
 

 

 

Grundlagen 

Erläuterungen zum Kapitel 4 

Formel 1: Berechnung der Jahreskosten von Lärmschutzmassnahmen [Fr./Jahr]. 
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Investitionskosten  : Investitionskosten einer Lärmschutzmassnahme [Fr.] 

i  : Kapitalzinssatz [%] 
n  : Lebensdauer einer Lärmschutzmassnahme [Jahre] 

Anteil Investitionskosten 
Unterhalt : prozentualer Anteil der Kosten für Betrieb und Unterhalt an den 
  Investitionskosten [%] 

Formel 2: Berechnung der jährlichen Mehrkosten bei Einbau eines lärmarmen Belags [Fr./Jahr]. 

Mehrkosten lärmarmer Belag = Jahreskostenlärmarmer Belag − JahreskostenRe ferenzbelag  

Jahreskostenlärmarmer Belag  : Jahrskosten des lärmarmen Belags [Fr.] 

JahreskostenRe ferenzbelag  : Jahrskosten des Referenzbelags [Fr.] 

Erläuterungen zum Kapitel 5 

Formel 3: Berechnungsformel für die akustische Belastung für den ausgewählten Berechnungspunkt (LBP 
[dBA*m2]). 

LBP = ΔdBA ⋅GFlärm  

ΔdBA  : Effektive Überschreitung vom IGW-5 (bestehenden Anlagen) und 
PW-5 (Neuanlagen) [dBA]. 

GFLärm  : Dem jeweiligen Berechnungspunkt zugewiesene lärmbelastete 
Gebäudefläche [m2]. 

Formel 4: Berechnung der volkswirtschaftlichen Kosten des Lärms (VKlärm [Fr./a]) in der ausgewählten Zone. 

VK lärm = LBP ⋅MF ⋅ JMP  

MF  : Mietpreisfaktor [%/dBA]. 

JMP  : Mittlerer Jahresmietpreis pro m2 [Fr./m2*a] 
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Formel 5: Berechnung der Effizienz [-]. 

enJahreskostenJahreskost
enJahresnutzEffizienz mitlärmohnelärm ,,==  

VKVK −

VKLärm,ohne : lärmbedingte Gesamtkosten ohne Lärmschutzmassnahmen 
[Fr./a] 

VKLärm,mit : lärmbedingte Gesamtkosten mit Lärmschutzmassnahmen [Fr./a] 

Formel 6: Berechung der Effektivität [%]. 
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ätEffektivit  

GFLärm,mit,LKi : lärmbelastete Gebäudefläche mit Lärmschutzmassnahmen der 
Lärmklasse i [m2] (i = 1, 2) 

GFLärm,ohne,LKi : lärmbelastete Gebäudefläche ohne Lärmschutzmassnahmen der 
Lärmklasse i [m2] (i = 1, 2) 

∆dBALKi : Effektive Überschreitung vom IGW (bestehende Anlage), resp. 
PW (Neuanlage) [dBA], für die Berechnungspunkte in den Lärm-
klassen i = 1, 2 

Erläuterungen zum Kapitel 6 

Formel 7: Berechnungsformel für den gewichteten Wirkungs-Index-Strasse (WIstr [Fr./dBA*Person*Jahr]) 

∑ ⋅⋅Δ
=

3WEdBA
nskostenInvestitioWIstr

gewichtet

 

ΔdBAgewichtet  : Gewichtete, effektive Überschreitung des IGW (bestehenden 
Anlagen), resp. PW (Neuanlagen) [dBA] 

WE  : Dem jeweiligen Berechnungspunkt zugewiesene Wohneinheiten. 
(Annahme pro WE: 3 Personen). 
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Erläuterungen zum Kapitel 7 
Abbildung 1: Das Effizienz / Effektivitäts-Diagramm mit optimierten Kategorien. 

 
Formel 8: Berechnung des WT-Index 

25
ätEffektivitEffizienzWTI ⋅

=  

Beurteilung: 
WTI > 4.0 - sehr gut 
WTI > 2.0 - gut 
WTI ≥ 1.0 - genügend 
WTI < 1.0 - ungenügend 
WTI < 0.5 - schlecht 
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Berechnungsbeispiel 

 
Abbildung 2: 3D-Darstellung des Berechnungsbeispiels 

 
Abbildung 3: Plan des Berechnungsbeispiels 

Angaben zu den Dimensionen des Beispiels: 
Die Abbildung 3 ist durch ein Gitternetz (10 m x 10 m) strukturiert. Sämtliche Objekte, mit 
Ausnahme der Strasse, befinden sich auf einer Gitternetzlinie. Die Strassenachse weist einen 
Abstand von 5 m zur Lärmschutzwand auf. Für die Gebäude und die Parzelle wurden folgen-
de Annahmen getroffen: 

Objekt Nr. Typ Anzahl Stockwerke GFlärm pro Stockwerk Gebäudehöhe WE pro Stockwerk 

1 Gebäude 1 2400 m  3.50 m 1

2 Gebäude 6 2100 m  17.00 m 1 

3 Parzelle 2 2300 m  - 3

4 Gebäude 1 2100 m  3.50 m 1

5 Gebäude 1 2100 m  3.50 m 1

6 Gebäude 2 2100 m  7.00 m 0.5

7 Gebäude 3 2200 m  9.00 m 1

8 Gebäude 3 2200 m  9.00 m 1

Tabelle 2: Gebäude- / Parzelleneigenschaften 
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Die Berechnungspunkte (BP) sind entsprechend der Abbildung 3 zu positionieren. Für den BP 
im Erdgeschoss wurde eine Höhe von 1.70 m angenommen. Alle Obergeschosse befinden 
sich jeweils 2.80 m höher als das Stockwerk unterhalb. D.h. die BP sind wie folgt zu setzen: 
1. OG: 4.50 m, 2. OG: 7.30 m, 3. OG: 10.10 m, 4. OG: 12.90 m und 5. OG: 15.70 m. 

Die Dimensionen der Strasse und Lärmschutzwand sind in der Abbildung 3 dargestellt. Die 
Wirkung der Belagssanierung beträgt -1 dBA. 

Angaben zu den Kosten: 
- ¤ Die geplante Lärmschutzwand kostet: 1'000 CHF/m2. 
- ¤ Belagsersatz durch einen Rauhasphalt (AC MR8): 34 CHF/m2. 
- ¤ Wenn nichts anderes angegeben wurde, sind die Vorgaben des Berechnungsmoduls zu 

verwenden (siehe auch UV-0637 Anhang 4b). 
- ¤ Als Referenzjahr wird das Jahr 2007 gewählt (mittlerer Jahresmietpreis: 150 Fr./m2 pro 

Jahr). 

Lärmbelastungen 
Die Lärmberechnungen werden ohne Berücksichtigung allfälliger Reflexionen durchgeführt. Im 
Szenario ohne Massnahmen resultieren folgende Lärmbelastungen: 

 
Abbildung 4: Lärmbelastungen im Szenario ohne Massnahmen 

Im Szenario mit Massnahmen (Lärmschutzwand und Belagsersatz) resultieren folgende 
Lärmbelastungen: 

Abbildung 5: Lärmbelastungen im Szenario mit Massnahmen 
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Abkürzungen 
AW Alarmwert 
AZ Ausnutzungsziffer 
BAFU Bundesamt für Umwelt 
BP Berechnungspunkt 
dBA A-bewerteter Schallpegel in Dezibel 
ES Empfindlichkeitsstufe 
GFlärm Lärmbelastete Gebäudefläche 
IGW Immissionsgrenzwert 
JMP Mittlerer Jahresmietpreis pro m2 
KNF Kosten-Nutzen-Faktor 
LK Lärmklassen 
LSM Lärmschutzmassnahme 
LSV Lärmschutz-Verordnung 
LSP Lärmsanierungsprojekt 
LBP Akustische Belastung in des betroffenen Berechnungspunktes 
MF Mietpreisfaktor 
PW Planungswert 
SLK Strassenlärmkataster 
SRU Schriftenreihe Umwelt 
USG Umweltschutzgesetz 
VKLärm,mit Lärmbedingte Gesamtkosten mit Lärmschutzmassnahmen 
VKLärm,ohne Lärmbedingte Gesamtkosten ohne Lärmschutzmassnahmen 
WE Wohneinheit 
WIstr Wirkungs-Index-Strasse 
WTI Index wirtschaftliche Tragbarkeit 

 


